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10 
Bearbeiter/in: 
E-Mail:

02 
o.V.i.A.

Antrag auf Stellenbesetzung/Funktionsbesetzung 
des Fachdienstes  
vom zur Besetzung der 
☐ Stelle
☐ Funktion

Der beigefügte o.g. Antrag auf Stellenbesetzung/Funktionsbesetzung wird Ihnen mit der Bitte 
um Entscheidung übersandt. Durch den Fachdienst Hauptverwaltung wird wie folgt Stellung 
genommen: 
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Personalkosten in Höhe von  sind im aktuellen Haushalt: 

☐ geplant  ☐ nicht geplant  

☐ Gesamtpersonalkostenansatz wird bei externer Stellenbesetzung - nicht – eingehalten 

Refinanzierung:  ☐ ja ☐ nein 

vorläufige Haushaltsführung: ☐ ja ☐ nein 
(siehe Begründung zur Unabweisbarkeit durch den Fachdienst) 

Unterschrift FDL Hauptverwaltung 

Entscheidung der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 

Die Besetzung der Stelle/Funktion wird  

☐ genehmigt  ☐ nicht genehmigt. 

Unterschrift Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeister 

Unterschrift FGL Organisation 


	des Fachdienstes: Soziales
	Stelle: Off
	Funktion: Off
	zur Besetzung der 1: 01633
	zur Besetzung der 2: Fachassistenz SGB XII
	genommen: Die Stelleninhaberin der Stelle 01633 ist zum Ende letzten Jahres durch Renteneintritt aus dem Dienst ausgeschieden.Im Rahmen der organisatorischen Umstrukturierung des Fachdienstes Soziales (Organisationsverfügung 04/2020) wurde die Stelle 01633, welche bis dato die Leitung der ehemaligen und aufgelösten Organisationseinheit 50.2.1 (Wirtschaftliche Hilfen 1) wahrgenommen hat, dem Pflegefachteam zugeordnet. Das Pflegefachteam ist eines von insgesamt fünf Teams, die der neuen Fachgruppe "Hilfen SGB XII und andere soziale Leistungen" (50.2) angehören. Im Vergleich zu den anderen Teams wurde dem Pflegefachteam der umfangreichste Aufgabeninhalt zugewiesen (Hilfen nach SGB XII, Hilfen zur Pflege ambulant und stationär, Blindenhilfe, Landesblindengeld, Kriegsopferfürsorge). Zusätzlich wurde festgelegt, die Hilfen zur Überwindung besonderer soziales Schwierigkeiten, welche bisher durch den Bereich Eingliederungshilfe bearbeitet wurden, in dem Pflegefachteam zu verorten. Da für diese Aufgabe keine freien Kapazitäten zur Verfügung stehen, wurde die nunmehr zur Nachbesetzung beantragte Stelle für diese Aufgabe vorgesehen.Es ist insgesamt festzustellen, dass die aktuellen tiefgreifenden Änderungen in der sozialen Gesetzgebung umfangreiche organisatorische Anpassungen erforderten, was durch die Organisationsverfügung 04/2020 erfolgt ist. Damit diese strukturellen Änderungen allerdings auch eine positive Wirkung entfalten, müssen die jeweils für die Aufgaben vorgesehenen Stellen zeitnah besetzt werden. Angesichts der stetig hohen Fallzahlen im Aufgabengebiet der sozialen Hilfen ist ansonsten eine zielführende Aufgabenwahrnehmung nicht zu gewährleisten. Demzufolge wird die Besetzung organisatorisch befürwortet.
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